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Begründung

zur BebauungsplanaIlderung "Attental-Abrundung" gemtJ.ß dem Beschluß des

Gemeinderates vom 05. Juli 1990

Der verstarkte Wohnraumbedarf zwingt dazu, Baulandreserven intensiver zu

nutzen und dem Wunsche der Grundstückseigentamer nach einer versttJ.rkten rück

wartigen Bebauung ihrer Grundstücke nachzukommen.

Der bisherige Bebauungsplan "Attental-Abrundung" umgeht mit seinen Festset

zungen, z.B. die Grundstücke 10 938/3, 10 938/2 und 10 938/1 und zerschneidet

das Grundstück 10 941 mit seinen Festsetzungen in einer nicht aufzuklärenden

Weise.

Die vollstAndige Einbeziehung der vorgenannten Grundstücke in den Bebauungs

plan "Attental-Abrundung" erscheint daher richtig, wobei gleichzeitig das

Grundstück 10 941 durch die Ausweisung von 2 Baufenstern eine intensivere

bauliche Ausnutzung für die Wohnbebauung erfahren soll.

Diese beiden Bauflachen (Baufenster) werden an der nordwestlichen Seite von

der Tulpenstraße und an der südwestlichen Seite von der Ringstraße her über

das bebaute Altgrundstück angefahren. Dort wird im Bebauungsplan ~ ein

Zufahrts- und Leitungsrecht eingetragen. Durch diese Änderung wird gewahr

leistet, daß von der Gemeinde und der Baurechtsbehörde künftig Wohnhausbauten

bzw. Erweiterungen in diesem Bereich eindeutig beurteilt und zügig genehmigt

werden können, da einwandfreie Rechtsgrundlagen und klare Aussagen zur bau-
I

lichen Nutzung und Gestaltung gegeben sind.
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